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Ich beziehe 

Wohngeld 

oder 

BAföG 

Ich beziehe 
Grundsicherung, 

Hilfe zum 
Lebensunterhalt 

nach dem SGB XII 

Ich beziehe 
Grundsicherung 

(Bürgergeld) nach 

dem SGB II vom 

Jobcenter Landkreis 

Esslingen 

• Ich habe die 
Altersgrenze*  
nicht erreicht 

• Ich beziehe  
keine 
Altersrente 

• Ich bin nicht 
dauerhaft voll 
erwerbs- 
gemindert 

Ich beziehe bisher keine dieser 
Sozialleistungen: 

• Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (SGB II) 

• Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung (SGB 
XII) 

• Hilfe zum Lebensunterhalt 
(SGB XII) 

• Ich habe die 
Altersgrenze*  
erreicht 

• Ich beziehe 
Altersrente 

• Ich bin 
dauerhaft voll 
erwerbs- 
gemindert 

Die für Sie zuständige Behörde prüft die Anspruchsvoraussetzungen nach Ihrer 
Antragsstellung. 

Der Antrag auf Leistungsgewährung muss spätestens bis zum Ablauf des dritten Monats 
nach dem Fälligkeitsmonat gestellt werden. 
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Welcher Sachverhalt 

liegt bei mir vor? 
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Wo kann ich eine Beratung oder finanzielle Unterstützung erhalten, wenn ich meinen 
erhöhten Heizkostenabschlag/meine Heizkostenjahresabrechnung/Beschaffung 

meiner Brennstoffe (z.B. Holz, Pellets, Öl etc.) nicht begleichen kann 

oder Wohngeldstelle 
große Kreisstadt 

oder Wohngeldstelle 
große Kreisstadt 


